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1 Vorbemerkung 

Aufgrund einer Gesetzesänderung hat sich die Definition für die Unterscheidung einer 

Lebend- von einer Totgeburt geändert.  
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2 Vergleich der beiden Erhebungen 

2.1 Unterschiede zwischen den beiden Erhebungen 

Seit dem 1. April 1994 gilt für die Unterscheidung einer Totgeburt von einer Fehlge-

burt ein Geburtsgewicht von mindestens 500 g. Bis zum 31. März 1994 galt ein Ge-

burtsgewicht von mindestens 1000 g. 

 

2.2 Änderungen bei Merkmalen in der Erhebung 1994 

Berichtsjahr 1993 Berichtsjahr 1994 

EF08 Lebend- oder Totgeburt 

Eine Geburt gilt als Lebendgeburt, wenn nach der 

Trennung vom Mutterleib entweder die Nabelschnur 

pulsiert, oder der Herzschlag oder die natürliche Lun-

genatmung eingesetzt hat. Totgeborene sind Kinder 

mit einem Geburtsgewicht von mindestens 1000 g bei 

denen keines der drei Merkmale für eine Lebendgeburt 

in Erscheinung tritt.  

 

 

 

 

1 = lebendgeboren 

2 = totgeboren 

 

Eine Geburt gilt als Lebendgeburt, wenn nach der 

Trennung vom Mutterleib entweder die Nabelschnur 

pulsiert, oder der Herzschlag oder die natürliche Lun-

genatmung eingesetzt hat. Totgeborene sind Kinder 

mit einem Geburtsgewicht von mindestens 500 g bei 

denen keines der drei Merkmale für eine Lebendgeburt 

in Erscheinung tritt. Das für die Unterscheidung zwi-

schen Tot- und Fehlgeburt relevante Geburtsgewicht 

von 500 g gilt seit dem 1. April 1994. Bis zum 31. März 

1994 galten Totgeborene mit weniger als 1000 g Ge-

burtsgewicht als Fehlgeburten. 

1 = lebendgeboren 

2 = totgeboren 
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2.3 Liste der konstant gebliebenen Merkmale 

 

EF01 Berichtsmonat 
EF02 Berichtsjahr 
EF06 Wohngemeinde der Mutter 

EF06U1 Bundesland  

EF06U2 Regierungsbezirk 

EF06U3 Kreis  

EF06U4 Gemeindeschlüssel 

EF09 Geschlecht 
EF10 Datum der Geburt 

EF10U1 Tag der Geburt 

EF10U2 Monat der Geburt 

EF10U3 Jahr der Geburt 

EF11 Einzel- oder Mehrlingsgeburt 
EF14  Geburtenfolge innerhalb einer Mehrlingsgeburt 
EF15 Legitimität 
EF16 Datum der Eheschließung 

EF16U1 Tag der Eheschließung 

EF16U2 Monat der Eheschließung 

EF16U3 Jahr der Eheschließung 

EF17 Wievieltes Kind dieser Ehe 
EF18 Totgeborene in dieser Ehe 
EF19 Datum der vorangegangenen Geburt 

EF19U1 Tag der vorangegangenen Geburt 

EF19U2 Monat der vorangegangenen Geburt 

EF19U3 Jahr der vorangegangenen Geburt 

EF20 Geburtsdatum des Vaters 
EF20U2 Geburtsmonat des Vaters 

EF20U3 Geburtsjahr des Vaters 

EF21 Geburtsdatum der Mutter 
EF21U2 Geburtsmonat der Mutter 

EF21U3 Geburtsjahr der Mutter 

EF22 Religionszugehörigkeit des Vaters 
EF23 Religionszugehörigkeit der Mutter 
EF25 Staatsangehörigkeit des Vaters 
EF26 Staatsangehörigkeit der Mutter 
EF27 Erwerbstätigkeit der Mutter 
EF28 Geburtsgewicht des Kindes 
EF29 Körperlänge des Kindes bei Geburt 
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EF35 Alter der Mutter in Jahren 
EF36 Alter des Vaters in Jahren 
EF37 Heiratsalter der Mutter in Jahren 
EF38 Geburtenabstand in Monaten 
EF39 Ehedauer in Jahren 
EF40 Ehedauer in Monaten 
EF49 Alter der Mutter in Monaten 
EF51 Alter des Vaters in Monaten 
EF53 Heiratsalter der Mutter in Monaten 
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